
 
 

Leistungskatalog für Mitglieder 

- Anlage zur Beitragsordnung - 

 

 

Interessenvertretung  

Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber  

• dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V.  

• der Thüringer Tourismus GmbH  

• öffentlichen Körperschaften 

 

 

Touristische Produktentwicklung  

• inhaltliche Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung touristischer Produkte  

• Möglichkeit der Mitarbeit in den Fachausschüssen
1
 

 

 

Werbung 

Sonderkonditionen bei der Beteiligung an Werbeprodukten der TourismusRegion Rennsteig-

Schwarzatal: 

Die Entscheidung, in welcher Gesamthöhe und für welche Marketingmaßnahmen der Verein 

die Sonderkonditionen/Zuschüsse erteilt, trifft der Vorstand auf Empfehlung des Marketing-

ausschusses im Rahmen des jährlichen Arbeits- und Finanzplans und zum Projektzeitpunkt 

verfügbarer Finanzen. Die Zuschusshöhe kann bis zu 50% des Eigenanteils des Mitgliedes 

betragen. Die Summe aller Marketingzuschüsse pro Mitglied ist auf 50% des gezahlten 

Mitgliedsbeitrags im jeweiligen Kalenderjahr begrenzt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

• Bereitstellung von Textbausteinen zu Basisangeboten der Region für die individuelle 

Werbung 

• Benennung und Verlinkung auf der Homepage der TourismusRegion Rennsteig-

Schwarzatal unter der Rubrik „Verein“ 

• kostenfreie Nutzung des Logos unter Beachtung der Nutzungsbedingungen    

 

 

Verbesserung von Angebots- und Servicequalität  

• Sonderkonditionen bei Zertifizierungen durch das Tourist- und ServiceCenter Bad Blan-

kenburg 

• Unterstützung im betrieblichen Qualitätsmanagement  

• Möglichkeit des direkten Einpflegens bzw. der Datenübermittlung eigener 

Veranstaltungen für den regionalen Veranstaltungskalender sowie Bereitstellung eines 

kostenfreien Links zum Einbinden des Veranstaltungskalenders in die eigene Homepage   

 
 
Gültig ab: 08.07.2014 

lt. Beschluss der 1.Mitgliederversammlung v. 08.07.2014  

+ Ergänzung lt. Beschluss der 2.Mitgliederversammlung v. 26.03.2015 

                                                           
1 Die Entscheidung über die Berufung obliegt satzungsgemäß dem Vorstand. 


